
Deutsches Kolonialblatt.
Amtsblatt für die Schutzgebiete des Deutschen Reichs.

Herausgegeben in der Kolounial= Abtheilung des Auswärligen Amls.
—.—

Uunmer 3.
 —–. .— —. – – —

4 *mi’-“-'tz —* 555
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Buchbandlungen Mk. 3,—, direkt unter Sireifband durch die Verlagsbuchhandlung Mk. 3.50 fur Deutschland einschl. der deutschen Schutzgebiete und
Oesterreich- Ungarn, Mk. 3,75 für die Länder des Meltvostvereins. — Einsendungen und Aufragen sind an die Konigliche Hofbuchhandlung von
Ernst Siegfried Mittler und Sodn, Berlin 8W 12, Kochstr. 68— 71, zu richten. (Cingetr. in der Zeitungs-Preioliste für 1900 unter Nr. 2127.)
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Amtlicher Theil.
Gelsehe; PDerordnungen der Reichsbehürden; Derträge.

Ertheilung von Ermächtigungen zur Beurkundung des Personenstandes.
Auf Grund des § 4 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete

R.-G.-Bl. 1888, S. 75), des Gesetzes, betreffend die Eheschließung und die Beurkundung des Personen-
standes von Reichsangehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 (B.-G.-Bl. 1870, S. 599) und der
Allerhöchsten Verordnung, betreffend die Eheschließung und die Beurkundung des Personenstandes für das
südwestafrikanische Schutzgebiet, vom 8. November 1892 (R.-G.-Bl. 1892, S. 1037) ist dem mit der Ver-
wesung der Bezirkshauptmannschaft in Gibcon beauftragten Oberleutnant Demmler von der Kaiserlichen
Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika für die Dauer seiner Thätigkeit als beauftragter Bezirkshauptmann
von Gibeon die allgemeine Ermächtigung ertheilt worden, innerhalb des Schutzgebietes bürgerlich gültige
Cheschließungen bezüglich aller Personen, die nicht Eingeborene sind, vorzunehmen und deren Geburten
und Sterbefälle zu beurkunden.

Beschluß des Bundesraths, betreffend die Satzungen der Nen-Gninca-Kompagnic.
(Reichs-Anzeiger Nr. 80.)

In Gemäßheit des § 8 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebicte
Reichs-Gesetzbl. 1888, S. 75), wird Nachstehendes veröffentlicht:
1 Der Bundesrath hat am 8. Februar 1900 beschlossen, der mit dem Sitze in Berlin bestehenden
Neu-Guinea-Kompagnie auf Grund ihrer vom Reichskanzler genehmigten Satzungen die Fähigkeit
beizulegen, unter ihrem Namen Rechte, insbesondere Eigenthum und andere dingliche Rechte an Grundstücken,
zu erwerben, Verbindlichkeiten einzugehen, vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden.


